Betrieb:      
Unternehmernr.: 
Nachweis der baulichen Anforderungen für besonders tiergerechte Haltung (gem. Anlage 1 der AFP-Richtlinien)
Anforderungen an die Haltung von Mutterkühen (AFP-Anlage 1, Nr. 5), 
Stand 2026

1. Kriterium: 

Mind. 5 % tageslichtdurchlässige Flächen in Bezug zur nutzbaren Stallgrundfläche 

(Windschutznetze, Curtains und Spaceboards nur mit 50 % Lichtdurchlässigkeit berechnen)

Nachweis:

     
2. Kriterium:
Angaben zu den Liegeflächen: 
· Die Liegefläche muss so bemessen sein, dass alle Tiere gleichzeitig liegen können.
· Die Liegefläche muss ausreichend mit geeigneter Einstreu versehen werden.
Nachweis:
     
3. Kriterium:
Die nutzbare Stallfläche muss mind. 5,5 m² je Großvieheinheit betragen.

(Kälber: 0,4 GVE; Rinder von 6 Monaten bis 2 Jahren: 0,6 GVE; Bullen, Kühe und sonstige Rinder von mehr als 2 Jahren: 1,0 GVE; GVE-Schlüssel s. AFP-Anlage 2, Stand 2026)

Nachweis:
     
4. Kriterium:
Für mindestens ein Drittel der Mutterkühe ist ein befestigter Auslauf (4,5 m²/GVE) nachzuweisen.
Ausnahmen: 
· regelmäßige Sommerweidehaltung 
· bei einer Stallmodernisierung, wenn ein Auslauf aufgrund der Stalllage nicht möglich ist und mindestens 7 m²/GVE Stallfläche zur Verfügung gestellt werden

Nachweis: 
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